
1.
Die integrierte Gesamtschule soll im Rahmen 
der Möglichkeiten der Schule vor allem einen 
Beitrag zu zwei gesellschaftlichen Zielen leisten:

• soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
• Selbstbestimmung und Mitbestimmung.

2.
Das gesellschaftspolitische Ziel, einer größeren 
sozialen Gerechtigkeit und Gleichheit näherzu-
kommen, verlangt folgende Konzeptionen für 
die Gesamtschule:

• ein einheitlicher, nach Profilen differen-
zierter, gleiche Berechtigungen vermit-
telnder Abschluss am Ende der 10. Jahr-
gangsstufe für alle (Abitur I);

• konsequente Fortentwicklung des Un-
terrichts zur Überwindung einer durch-
gängigen, fachspezifischen äußeren 
Fachleistungsdifferenzierung;

• eine in ihrer gesellschaftlichen Bedeu-
tung und in ihrem Curriculum gleichwer-
tige, zu gleichen Berechtigungen führen-
de Wahldifferenzierung (Fördermaßnah-
men für Leistungsschwächen in obliga-
torischen Fächern sind keine Aufgabe 
der Wahldifferenzierung);

• eine Förderung von Schülern mit partiel-
len Leistungsschwächen innerhalb des 
Unterrichts oder durch besondere Be-
treuung in kleinen Gruppen (nach 
schwedischem Beispiel);

• zensurlose, differenzierte Qualifikations-
beschreibung;

• einen grundsätzlichen Verzicht auf eine 
Schuljahreswiederholung;

• eine kontinuierliche Schullaufbahnbera-
tung, die von Anfang an für die Betreu-
ung der Schüler sorgt und am Ende der 
Sekundarstufe I den Schülern aufgrund 

ihrer Interessen und Fähigkeiten Orien-
tierungshilfen für Schwerpunktdifferen-
zierung und -spezialisierung in der Se-
kundarstufe II gibt.

3.
Das gesellschaftspolitische Ziel, in der Schule 
Voraussetzungen für Selbstbestimmung und 
Mitbestimmung zu schaffen, erfordert:

• Curricula, die Schülern gesellschafts-
politische und berufliche Kompetenz 
vermitteln; nur diese doppelte 
Kompetenz befähigt sie, auch gesell-
schaftliche Konflikte zu reflektieren und 
auszutragen und beim Abbau nicht de-
mokratisch legitimierter – vornehmlich 
ökonomisch bedingter – Herrschaft mit-
zuwirken:

• Ausweitung des außerunterrichtlichen 
Bereichs und Öffnung der Schule für au-
ßerschulische Gruppen, um selbstbe-
stimmte und praxisorientierte Lernver-
fahren zu ermöglichen;

• Veränderung des unterrichtlichen Be-
reichs durch Einbeziehung der außerun-
terrichtlichen und außerschulischen 
selbstbestimmten und praxisorientier-
ten Lernprozesse;

• Einheitlichkeit der pädagogischen Funk-
tion und der schulischen Stellung für 
Lehrer und Erzieher;

• Ausweitung der Mitbestimmungsrechte 
für Lehrer, Schüler und Eltern und Ver-
stärkung der Autonomie der einzelnen 
Schulen im Hinblick auf pädagogische 
und organisatorische Maßnahmen unter
Wahrung der Richtlinienkompetenz des 
Staates;

• Wahl von Schulleitungen und anderen 
Funktionsträgern auf Zeit.
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4.
Zur Realisierung der genannten Zielsetzungen 
und Konzeptionen sind folgende Maßnahmen 
erforderlich:

• ein systematischer Ausbau der Gesamt-
schule in allen Bundesländern unter 
Wahrung des Innovationsgehaltes lau-
fender Gesamtschulen;

• Aufbau der einzelnen Gesamtschulen 
auf Planungs- und Entwicklungsarbeit 
der Kreise und Gemeinden;

• demgemäß Förderung unterschiedlicher
organisatorischer und didaktischer 
Grundmodelle;

• systematische Unterstützung und Förde-
rung von Gesamtschulmodellen mit Bin-
nendifferenzierung;

• Aufbau und Ausbau einer qualifizierten 
Lehrerausbildung und -fortbildung.

5.
Die Mitglieder der gemeinnützigen Gesellschaft 
Gesamtschule werden aufgefordert,

• sich am Ort zu organisieren;
• mit Organisationen, die die Schule ver-

ändern wollen, am Ort zusammenzuar-
beiten;

• Organisationen, die sich auf Bundesebe-
ne zur Gesamtschule bekannt haben, zu 
aktiver Unterstützung un Förderung lau-
fender Gesamtschulen zu gewinnen und
zu örtlichen schulpolitischen Initiativen 
zu mobilisieren.

Die Landesverbände der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft Gesamtschule werden aufgefordert, 
Strategien zur Durchsetzung der genannten Zie-
le für ihre Bundesländer zu entwickeln.

(Beschlüsse der Mitgliederversammlungen vom 
2. 6. 1973 und 10. 6. 1975)
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